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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

04.03.1986 

Geschäftszahl 

85/14/0146 

Rechtssatz 

Beim landwirtschaftlichen Nebenbetrieb handelt es sich um einen Betrieb, der an sich Gewerbebetrieb ist, der 
jedoch wegen seines Zusammenhanges mit dem Betrieb der Landwirtschaft und Forstwirtschaft zu diesem im 
Verhältnis der Unterordnung und im Verhältnis eines Hilfsbetriebes steht. 


